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Vor und nach der Abstimmung vom 8. Dezember 1974 über den Bundesbeschluss

zur Verbesserung des Bundeshaushalts ist viel von der angespannten
Finanzlage des Bundes gesprochen und geschrieben worden. An Rezepten
und Ratschlägen, wie das Gleichgewicht im Finanzhaushalt des Bundes wieder

hergestellt werden könnte und wo eingespart werden musste, fehlt es

nicht. Die Vorschläge unterscheiden sich dabei, ich möchte meinen
verständlicherweise, je nach Standpunkt nicht unerheblich voneinander.
In einer solchen Situation darf es keine Tabus geben, sollen wirklich alle
Möglichkeiten geprüft und ausgeschöpft werden. Kein Bereich braucht eine
kritische Analyse zu scheuen, wenn sie zu einem objektiven Entscheid führt.
Kontrollen und Selbstkontrollen helfen gerade uns, die wir uns einer
Aufgabe verpflichtet fühlen, die Gefahr der einseitigen Betrachtungsweise zu
vermeiden.
Dass eine glaubwürdige Gesamtverteidigung immer noch einer Notwendigkeit

entspricht, ist nicht oder mindestens kaum bestritten. Die Bedeutung,
die angesichts der heutigen Formen der Auseinandersetzungen dabei dem
Schutz der Zivilbevölkerung zukommt, ist bekannt. Nur zu gut wissen wir
auch, dass zu der von aussen nie ausschliessbaren Bedrohung die Gefahren
natürlicher Katastrophen sowie menschlichen oder mechanischen Versagens
hinzukommen.
Damit ist aber auch schon gesagt, dass im Zivilschutz nicht das Ob, sondern
das Wie und bis zu einem gewissen Grad auch das Wann zur Diskussion
stehen. Es muss mit den vorhandenen bzw. mit einem Minimum an erforderlichen

Mitteln jederzeit ein optimaler Schutz vor dem «gefürchteten Ereignis»
sichergestellt werden können.
Wenn wir den im Zivilschutz erreichten Stand betrachten, ergibt sich daraus,
dass es darum geht, einerseits durch die Weiterführung und Förderung
einer zweckmässigen Ausbildung die Ausnützung jedes Schutzplatzes und
das Ueberleben in diesem sicherzustellen und anderseits die Anzahl der

Schutzplätze zu vermehren. Die Chancengleichheit ist ein Postulat der
Gerechtigkeit und der Glaubwürdigkeit unseres Staatswesens. Dies gilt, was
schon mit der Zivilschutzkonzeption 1971 gesagt worden ist, erst recht dann,

wenn sie um Sein oder Nichtsein entscheidet. Um diese Feststellung kommt
niemand herum. Deshalb ist es auch wichtig, offen und ehrlich zur Kenntnis
zu bringen und zu nehmen, wo wir mit unseren Vorbereitungen stehen.

Das Jahr 1975 wird uns zu gewissen Gewichtsverlagerungen und
Schwergewichtsbildungen zwingen. Gewisse Verzichte werden gefordert werden
müssen. Von einer Wende im Zivilschutz-Gedanken kann und darf aber

nicht die Rede sein.

Hans Mumenthaler
Direktor des Bundesamtes für Zivilschutz
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